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zentration für Uran im Trink-
wasser einen lebenslang duld-
baren gesundheitlichen Leit-
wert (LW) von 10 Mikro-
gramm Uran pro Liter (10 µg 
U/l) Wasser einzuhalten. Die-
ser Leitwert soll für alle Risi-
kogruppen gelten (BfR-Sta-
tusseminar, Dieter 2005). In 
Anlehnung an den Uran-
grenzwert der Mineral- und 
Tafelwasserverordnung wurde 
ein Grenzwert von 2 µg U/l 
auch für Trinkwasser disku-
tiert. Am 11. Mai 2011 hat das 

Bundesgesundheitsministe-
rium jedoch die Änderung der 
Trinkwasserverordnung von 
2001 bekanntgegeben. Sie tritt 
wie bereits in der August-
Ausgabe des Strahlentelex be-
richtet am 1. November 2011 
in Kraft und legt einen Uran-
Grenzwert von 10 Mikro-
gramm pro Liter fest. Demge-
genüber darf Mineralwasser, 
das als „geeignet für die Zube-
reitung als Säuglingsnahrung“ 
beworben wird, nicht mehr als 
2 Mikrogramm Uran pro Liter 

enthalten. Demnach wäre 
Leitungswasser nicht mehr 
unbesehen für Säuglinge ge-
eignet.

Das Bundesinstitut für Risi-
kobewertung (BfR) sah vor-
übergehend einen Urangrenz-
wert für Säuglingsnahrung 
von 0,2 µg/l vor, erhöhte ihn 
dann auf Anforderung aus 
dem Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS) und dem Um-
weltbundesamt (UBA) auf 2 
µg/l. Die Verbraucherrechte-
organisation foodwatch for-

derte, Mineralwässer, die 
mehr als 2 µg U/l enthalten, 
mit dem Warnhinweis „Nicht 
für die Zubereitung von 
Säuglingsnahrung und Nah-
rung von Kindern bis 7 Jahre“ 
zu versehen. Verbraucher-
schützer setzen sich für die 
Uran-Kennzeichnungspflicht 
beim Trinkwasser und abge-
packtem Wasser ein.

www.strahlentelex.de/uran_im_w
asser.htm 

Ausgangssituation

Nach der in Bundestag und 
Bundesrat im Juni/Juli 2011 
verabschiedeten Atomgesetz-
novelle sollen die sieben älte-
sten Atomkraftwerke in der 
Bundesrepublik und der Pan-
nenreaktor Krümmel ihre 
Stromproduktion einstellen. 
Einer der sieben ältesten Re-
aktoren soll nach gegenwärti-
gem Stand als „Kaltreserve“ 
betriebsbereit bleiben. In ei-
nem Stufenplan sollen dann 
bis 2022 die restlichen Reak-
toren abgeschaltet werden. 
Das bedeutet, in den nächsten 
Jahren wird es 17 atomrechtli-
che Stilllegungsverfahren und 
einen vermehrten Anfall ra-
dioaktiver Abfälle geben.

Die Abschaltung ist nicht das 
Ende aller Dinge, sondern die 
Reaktoren müssen möglichst 
sicher stillgelegt werden. Zu-
nächst befinden sich noch die 
Brennelemente im Reaktor 
und in den Brennelementla-
gerbecken der Reaktoren. Die-

se müssen möglichst zügig in 
die Standortzwischenlager 
überführt werden, um die Ab-
schaltung der Reaktoren un-
umkehrbar machen zu können. 
Durch die Entladung der 
Brennelemente sinkt das Ra-
dioaktivitätsinventar eines Re-
aktors zwar deutlich, es exis-
tiert jedoch immer noch ein 
erhebliches Gefahrenpotenzi-
al. Deshalb sind auch an die 
Stilllegung hohe Sicherheits-
anforderungen zu stellen und 
zur Gewährleistung und Kon-
trolle der erforderlichen Si-
cherheit ist auch eine intensive 
Öffentlichkeitsbeteiligung er-
forderlich.

Die Stilllegung von Atoman-
lagen ist in Deutschland kein 
Neuland. Es wurden bereits 19 
Atomkraftwerke sowie meh-
rere größere Forschungsreak-
toren und andere Atomanla-
gen endgültig abgeschaltet 
und befinden sich in Stillle-
gung bzw. deren Stilllegung 
ist bereits abgeschlossen. Zu 

den letzten Beispielen zählen 
die Atomkraftwerke Mülheim-
Kärlich und Obrigheim, deren 
Stilllegung noch nicht abge-
schlossen ist. Insbesondere bei 
diesen beiden Anlagen ist al-
lerdings eine Abschwächung 
der Anforderungen festzu-
stellen, die nach Stand von 
Wissenschaft und Technik in 
der Bundesrepublik bereits er-
reicht waren. Dies ist sicher-
heitstechnisch und aus Strah-
lenschutzgründen nicht hin-
nehmbar.

Ablauf einer Stilllegung

Nach dem endgültigen Ab-
schalten eines Atomkraftwer-
kes folgt die sogenannte 
Nachbetriebsphase. Während 
dieser werden zunächst alle 
Kernbrennstoffe (hauptsäch-
lich bestrahlte Brennelemente) 
aus der Anlage entfernt, ange-
fallene Betriebsabfälle kondi-
tioniert und soweit möglich 
abtransportiert, nicht mehr be-
nötigte Systeme und Kompo-
nenten außer Betrieb genom-
men sowie die Dekontamina-
tion von bestimmten Kompo-
nenten und Gebäudestrukturen 
vorgenommen. Diese Arbeiten 
werden bisher in der Regel im 
Rahmen der Betriebsgeneh-
migung für die Anlage durch-
geführt.

Auch nach Abschluss dieser 
Arbeiten handelt es sich bei 
dem Kraftwerk jedoch nach 
wie vor um eine Atomanlage. 
Das Gesamtradioaktivitätsin-
ventar der Anlage wurde zwar 
vor allem durch die Entfer-
nung der bestrahlten Brenn-

elemente deutlich reduziert 
(von circa 1021 Becquerel auf 
circa 1017 Becquerel)1, ist aber 
dennoch sehr hoch. Das heißt, 
während der Stilllegungs- und 
Abbauarbeiten sind die Be-
schäftigten und auch die Be-
völkerung in der Umgebung 
einer Strahlenbelastung ausge-
setzt. Auch sind nach wie vor 
Störfälle mit Freisetzungen 
radioaktiver Stoffe möglich. 
Deren Auswirkungen können 
zwar wegen der nicht mehr 
vorhanden Brennelemente
sowie des nicht mehr vorhan-
den Druckes und der geringe-
ren Temperaturen in den 
Kreisläufen nicht mehr so ka-
tastrophal sein, wie bei einem 
in Betrieb befindlichen Reak-
tor, sie sind aber nicht ver-
nachlässigbar.
Parallel zur Nachbetriebspha-
se erfolgen die Planungen für 
die Stilllegung. Hierzu gehö-
ren unter anderem die Festle-
gung der Stilllegungsstrategie, 
Identifizierung erforderlicher 
Umrüst- und Nachrüstmaß-
nahmen, Planung der Reihen-
folge der Abbauschritte, Über-
legungen zu Umgang und 
Verbleib der anfallenden Ab-
fälle sowie die Vorbereitung 
des atomrechtlichen Geneh-
migungsverfahrens und der 
Umweltverträglichkeitsprü-
fung, einschließlich der Er-
stellung entsprechender Un-
terlagen.
Für die gesamten Arbeiten 
vom Abschalten bis zum 
Stilllegungsbeginn werden 2 
bis 3 Jahre benötigt, dann be-
ginnt der so genannte Restbe-

Atommüll

Zur Stilllegung der Atomkraft-
werke in Deutschland:
Die sicherheitstechnischen 
Anforderungen werden 
abgeschwächt und die 
Öffentlichkeitsbeteiligung
wird ausgehöhlt
Von Wolfgang Neumann
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trieb, der die zur Stilllegung 
erforderlichen Arbeiten um-
fasst. Dies betrifft zunächst 
den Abbau von peripheren Ge-
bäuden/Anlagenteilen, die in 
der Regel durch den Betrieb 
nicht radioaktiv belastet wur-
den. Außerdem erfolgt, soweit 
für den Abbau erforderlich, 
die Ertüchtigung von bauli-
chen Strukturen und Kompo-
nenten (zum Beispiel Hebe-
einrichtungen). Für den un-
mittelbaren Umgang mit beim 
Abbau anfallenden Abfällen 
müssen Räume beziehungs-
weise Gebäudeteile für diese 
Nutzung hergerichtet werden.
Der Abbau in den Hauptge-
bäuden der Anlage beginnt bei 
weniger radioaktiv kontami-
nierten Systemen und Kom-
ponenten des Überwachungs-
und Kontrollbereiches. Wäh-
rend dieser Abbauarbeiten 
sowie des dann nach und nach 
erfolgenden Abbaus von hö-
her kontaminierten und auch 
aktivierten Systemen und 
Komponenten werden De-
kontaminationsmaßnahmen 
zur Verringerung der Radio-
aktivität der abzubauenden 
beziehungsweise der abge-
bauten Teile vorgenommen. 
Als letzte Komponenten wer-
den in der Regel der Reaktor-
druckbehälter und das biologi-
sche Schild abgebaut. Nach 
Dekontamination der bauli-
chen Struktur erfolgen dann 
der Abriss des Reaktorgebäu-
des und die Freigabe des Ge-
ländes aus der atomrechtli-
chen Überwachung.
Bei allen Schritten der Stillle-
gung fallen Abfälle an, von 
denen mit fortschreitendem 
Abbau ein immer größerer 
Teil radioaktiv ist. Die radio-
aktiven Abfälle müssen kon-
ditioniert und zwischengela-
gert werden. Dies erfolgt ent-
weder am Standort oder in 
externen Einrichtungen. Ein 
(mengenmäßig großer) Teil 
der radioaktiven Abfälle darf 
von den Anlagenbetreibern 
nach bundesdeutscher Rechts-
lage in den konventionellen 
Bereich zur Wiederverwer-
tung oder Beseitigung abge-
geben werden.

Abschwächung sicher-
heitstechnischer Anfor-
derungen
Der vorstehend beschriebene
Ablauf zeigt den großen Um-
fang und die Vielfältigkeit der 
bei einer Stilllegung zu be-
wältigenden Aufgaben. Es 
sind dabei sicherheitstech-
nisch wichtige Entscheidun-
gen zu treffen. Die Wahl der 
Stilllegungsstrategie wird in
Deutschland den Betreibern 
beziehungsweise Antragstel-
lern für die Stilllegung über-
lassen.2 Die für die Stilllegun-
gen in den letzten Jahren ein-
gesetzte Strategie ist der di-
rekte Abbau bis zur „Grünen 
Wiese“ ohne längere Unter-
brechungen. Innerhalb dieser 
Strategie gibt es neuerdings 
Veränderungstendenzen, die 
vor allem wegen der vielen 
kommenden Stilllegungen be-
denklich sind.

Beispiel Brennelemente 
in der stillzulegenden 
Anlage

Vor Beginn der Stilllegung 
einer Anlage soll deren Gefah-
renpotenzial möglichst weit-
gehend verringert werden. 
Wie oben bereits ausgeführt, 
ist bei einem Atomkraftwerk 
der entscheidende Schritt hier-
für die Entfernung der Brenn-
elemente aus der Anlage. Die 
Entfernung vor Beginn einer 
Stilllegung wurde ursprüng-
lich auch vom Beratungsgre-
mium der Bundesregierung, 
der Reaktor-Sicherheitskom-
mission (RSK), im Rahmen 
der Weiterentwicklung des 
atomrechtlichen Regelwerkes 
im Jahr 2005 gefordert: „Im 
Nachbetrieb …: Entladung der 
Brennelemente aus dem Re-
aktor und Abtransport der 
Kernbrennstoffe aus der An-
lage.“3

Im Atomkraftwerk Obrigheim 
begann 2008 jedoch die Still-
legung, obwohl noch 248 
Brennelemente im Nasslager 
des Atomkraftwerks lagerten 
und das Reaktorlagerbecken 
für bestimmte Fälle ebenfalls 
zur Verfügung stehen musste. 
Damit wurden die Möglich-
keiten bei der Vorgehensweise 

im Rahmen der Stilllegung 
und daraus folgend eine mög-
liche Verringerung der Strah-
lenbelastung eingeschränkt. 
Für die erste Stilllegungsge-
nehmigung von Obrigheim im 
Jahr 2007 forderte die RSK 
wenigstens noch die baldige 
Vorlage einer konkreten zeit-
lichen Planung für die Ver-
bringung der Brennelemente 
in ein externes Zwischenlager4

mit dem Ziel der möglichst 
schnellen Umsetzung. Wäh-
rend des gegenwärtig kurz vor 
dem Abschluss stehenden Ge-
nehmigungsverfahrens zur 
zweiten Stilllegungs- und Ab-
baugenehmigung befinden 
sich die Brennelemente immer 
noch im Nasslager und es ist 
absehbar, dass sie frühestens 
2015 in das Standort-Zwi-
schenlager überführt werden 
können. Die Entsorgungs-
kommission (ESK) problema-
tisiert diese Tatsache in einer 
neuen Stellungnahme nicht, 
sondern betrachtet lediglich 
mögliche Schnittstellen und 
bewertet, ob die Vorausset-
zungen für Lagerung und spä-
tere Auslagerung der Brenn-
elemente auch unter den Be-
dingungen der vorgesehenen 
Stilllegungsmaßnahmen mög-
lich sind.5

Der 2009 vom Bundesum-
weltministerium erlassene 
Stilllegungsleitfaden6 enthält 
keine zeitliche Spezifizierung 
für die Entfernung der Brenn-
elemente aus der Anlage. Dies 
ist auf Grundlage der von der 
RSK 2005 gegebenen Emp-
fehlung nicht nachvollziehbar.
Für die künftig stillzulegenden 
17 Atomkraftwerke sollte zur 
Gewährleistung eines mög-
lichst optimalen Arbeitsschut-
zes der Beschäftigten und ei-
nes möglichst weitgehenden 
Schutzes der Bevölkerung si-
chergestellt werden, dass die 
Stilllegung erst beginnt, wenn 
alle Brennelemente aus der 
Anlage entfernt sind.

Beispiel radiologische 
Charakterisierung
Um Entscheidungen treffen zu 
können, sind unter anderem 
möglichst genaue Kenntnisse 

über Verteilung und jeweili-
gem Umfang der Radioakti-
vität in der Anlage erforder-
lich. Für diese radiologische 
Charakterisierung müssen 
durch Messungen mit und 
ohne Probenahmen sowie Be-
rechnungen so genannte Kon-
taminations- und Dosislei-
stungskataster erstellt werden. 
Auf dieser Grundlage kann die 
Reihenfolge der Abbauschritte 
unter Berücksichtigung eines 
möglichst weitgehenden Strah-
len- und Arbeitsschutzes fest-
gelegt werden und durch be-
lastbare Abschätzungen von 
radioaktiven Abfallmengen 
und ihres unterschiedlichen 
Radioaktivitätsinventars ein 
vorsorgendes Abfallmanage-
ment entwickelt werden. Ein 
solches Kataster muss bereits 
bei der Planung der Stillle-
gung bzw. zur Genehmigung 
des ersten Abbauschrittes 
vorliegen. In der Vergangen-
heit war das nicht bei allen 
Atomanlagen der Fall. Für das 
Atomkraftwerk Mülheim-
Kärlich lag ein solches Kata-
ster zur 1. Stilllegungs- und 
Abbaugenehmigung im Jahr 
2004 beispielsweise nicht im 
erforderlichen Umfang vor.7

Die Aufstellung eines solchen 
Katasters vor Erteilung der er-
sten Stilllegungsgenehmigung 
wurde folgerichtig von der 
RSK im Rahmen der Weiter-
entwicklung des atomrechtli-
chen Regelwerkes im Jahr 
2005 gefordert.3 Von dieser 
Forderung rückte die RSK 
bzw. die für Stilllegung später 
zuständige Entsorgungskom-
mission (ESK) jedoch in kon-
kreten Verfahren ab. Im Still-
legungsverfahren zum Atom-
kraftwerk Obrigheim legte der 
Antragsteller zur ersten Ge-
nehmigung keine und zum 
zweiten Genehmigungsverfah-
ren nur eine unvollständige 
radiologische Charakterisie-
rung vor. Trotzdem stimmten 
die RSK im Jahr 20074 bzw. 
die ESK im Jahr 20115 der 
jeweiligen Erteilung der Ge-
nehmigung zu. Auch das 
Bundesumweltministerium hat 
die radiologische Charakteri-
sierung im 2009 veröffent-
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lichten Stilllegungsleitfaden, 
der eine einheitliche Vorge-
hensweise der für die Stillle-
gungsgenehmigungen zustän-
digen Länderbehörden ge-
währleisten soll, nicht berück-
sichtigt. Dort wird für die er-
ste Stilllegungsgenehmigung 
lediglich allgemein und unzu-
reichend eine „Abschätzung 
und Bewertung des radioakti-
ven Inventars“ gefordert.6

Die Planung der Stilllegung 
ohne ein aussagekräftiges 
Kontaminations- und Dosis-
leistungskataster gewährleistet 
keinen ausreichenden Strah-
lenschutz und entspricht nicht 
dem Stand von Wissenschaft 
und Technik. Diese Vorge-
hensweise ist deshalb abzuleh-
nen.

Beispiel Freigabe radio-
aktiver Stoffe in den 
konventionellen Bereich

Nach Paragraph 29 der Strah-
lenschutzverordnung dürfen 
radioaktive Stoffe bei Unter-
schreitung bestimmter Radio-
aktivitätswerte in den kon-
ventionellen Bereich zur Wie-
derverwertung oder Beseiti-
gung freigegeben werden. Im 
Rahmen der Stilllegung von 
Atomanlagen fallen von die-
sen Stoffen deutlich größere 
Mengen an als während des 
Betriebes. Unabhängig davon, 
dass bestimmte Freigabeprak-
tiken in Deutschland stark zu 
kritisieren sind und in dieser 
Form in anderen Staaten nicht 
durchgeführt werden, gibt es 
Tendenzen zur Ausweitung 
der Möglichkeit zur Freigabe, 
insbesondere für Metalle.
Bei der Stilllegung von Atom-
kraftwerken werden Kompo-
nenten abgebaut, die vor allem 
mit nicht langlebigen Radio-
nukliden kontaminiert oder 
aktiviert sind. In der Vergan-
genheit wurden diese Kompo-
nenten überwiegend zerlegt 
und als radioaktive Abfälle 
behandelt. In den letzten Jah-
ren werden jedoch zunehmend 
Methoden entwickelt, mit de-
nen auch große Komponenten 
unzerlegt ausgebaut, gegen 
Freisetzung der radioaktiven 
Inventare mehr oder weniger 

gut gesichert und in diesem 
Zustand in ein Zwischenlager 
überführt werden. Die Kom-
ponenten sollen dann über ei-
nige Dekaden gelagert wer-
den, bis ihr Radioaktivitätsin-
ventar soweit abgeklungen ist, 
dass Freigabewerte unter-
schritten werden.8 Aufgrund 
der großen Zahl von Stillle-
gungen in den nächsten Jahren 
führt dies zu einem relativ ho-
hen Aufkommen von ehemals 
als radioaktiv zu behandeln-
den Metallen. Dies kann wie-
derum zu einer Ansammlung 
von Radioaktivität in Mate-
rialien für den unkontrollier-
ten Umgang führen, die nicht 
vernachlässigbare Strahlen-
belastungen für Personen aus 
der Bevölkerung zur Folge 
haben können. 
Die ESK sieht in der Vorge-
hensweise eine „flexible und 
effektive Behandlung“.5 Diese 
Bewertung berücksichtigt û
soweit erkennbar û nicht alle 
Aspekte. Die Forderung nach 
einer möglichst geringen 
Strahlenbelastung von Be-
schäftigten und Bevölkerung 
scheint jedenfalls nicht im 
Blickpunkt gewesen zu sein. 
Der sich abzeichnende Um-
gang mit Großkomponenten 
bedarf deshalb der dringenden 
Überprüfung unter Strahlen-
schutzaspekten. Dies gilt so-
wohl im Hinblick auf die 
langjährige Zwischenlagerung 
als auch auf die Freigabe in 
den konventionellen Bereich.

Aushöhlung der Öffent-
lichkeitsbeteiligung

Im Rahmen von atomrechtli-
chen Genehmigungsverfahren 
bei denen Auswirkungen auf 
die Umgebung möglich sind, 
ist eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung vorgeschrieben. Die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung kann 
zur Erhöhung der Sicherheit 
und zur stärkeren Berücksich-
tigung der Interessen der Be-
völkerung führen, z.B. im 
Hinblick auf den Strahlen-
schutz.
Die Genehmigung zur Stille-
gung und zum Abbau von 
Atomkraftwerken wird in der 
Regel in mehrere selbststän-

dige Genehmigungsschritte 
aufgeteilt. Für die erste Still-
legungs- und Abbaugenehmi-
gung ist eine Öffentlichkeits-
beteiligung nach Atomrechtli-
cher Verfahrensverordnung 
(AtVfV) zwingend vorge-
schrieben, für die weiteren 
Genehmigungen liegt dies in 
der Entscheidung der Geneh-
migungsbehörde. Sofern zur 
ersten Genehmigung die ge-
samte Stilllegung ausreichend 
detailliert dargestellt wurde 
und die Grundlage hierfür be-
lastbar ist, in der Umweltver-
träglichkeitsprüfung alle mög-
lichen Auswirkungen hinrei-
chend berücksichtigt wurden, 
keine entscheidende Änderung 
beim Stand von Wissenschaft 
und Technik stattfindet sowie 
keine größeren Änderungen 
im Vergleich zur Stilllegungs-
planung erfolgen, ist die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung für 
folgende Genehmigungen zur 
Stilllegung der Anlage nach 
Gesetz nicht notwendig. Trifft 
jedoch eine der genannten 
Voraussetzungen nicht zu, 
müsste auch im zweiten oder 
in weiteren Genehmigungs-
schritten eine Öffentlichkeits-
beteiligung erfolgen.

Bei den in Stilllegung befind-
lichen Atomkraftwerken Mül-
heim-Kärlich und Obrigheim 
war die Darstellung der ge-
samten Stilllegung bis zur 
Grünen Wiese für die Öffent-
lichkeitsbeteiligung im ersten 
Stilllegungs- und Abbauge-
nehmigungsverfahren voll-
kommen unzureichend. Für 
Obrigheim wurde dies sogar 
von der RSK festgestellt4, bei 
Mülheim-Kärlich wurde hier-
zu nicht Stellung genommen. 
Das heißt, die Bevölkerung 
konnte ihre Betroffenheit zwar 
für die im Rahmen der ersten 
Genehmigung vorgesehenen 
Abbauschritte prüfen, für den 
im Rahmen der folgenden Ge-
nehmigungen vorgesehenen 
Abbau war dies jedoch auf-
grund der einsehbaren Geneh-
migungsunterlagen nur unzu-
reichend bis gar nicht mög-
lich. In Obrigheim gab es 
keine radiologische Charakte-
risierung und in Mülheim-

Kärlich hat es Änderungen 
gegenüber den ursprünglich 
vorgesehenen Stilllegungs-
schritten gegeben (bspw. Ver-
zicht auf ein Standortzwi-
schenlager für die Stillle-
gungsabfälle).

Die vorstehend genannten As-
pekte sind nur einige Bei-
spiele, die für die beiden 
Standorte eine Öffentlich-
keitsbeteiligung auch im zwei-
ten Genehmigungsverfahren 
zu Stilllegung und Abbau 
erforderlich machen. Die für 
die Genehmigung zuständigen 
und bis Mai 2011 in Rhein-
land-Pfalz SPD- und in Ba-
den-Württemberg CDU-ge-
führten Behörden haben diese 
Forderungen aus den Bürger-
initiativen ignoriert und Vor-
entscheidungen gegen eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
troffen. In den nach den 
Landtagswahlen jeweils von 
Bündnis 90/Die Grünen 
übernommenen Ministerien 
sollte intensiv geprüft werden, 
ob die Öffentlichkeitsbeteili-
gung vor der Erteilung der 2. 
Stilllegungs- und Abbauge-
nehmigungen nachgeholt wer-
den kann.

Schlussfolgerungen
Für die bevorstehende Stillle-
gung und den Abbau von 17 
Atomkraftwerken müssen zu-
mindest Sicherheitsanforde-
rungen gelten, wie sie von der 
RSK im Jahr 2005 vorge-
schlagen wurden. Darüber 
hinaus ist die Praxis der Frei-
gabe radioaktiver Stoffe zu 
überprüfen. Für alle Stillle-
gungs- und Abbauschritte 
muss eine intensive Öffent-
lichkeitsbeteiligung durchge-
führt werden. Dies ist für die 
beiden Standorte Mülheim-
Kärlich und Obrigheim nach-
zuholen und für die 17 weite-
ren Stilllegungen von Anfang 
an zu gewährleisten.

1. E.ON Kernkraft GmbH: Si-
cherheitsbericht für den Abbau 
des Kernkraftwerks Stade; Stand 
April 2003
2. Es kann infrage gestellt wer-
den, ob dies dem Vorsorgeaspekt 
des Atomgesetzes und dem Gebot 
der Betrachtung von Alternativen 
im Umweltverträglichkeitsprü-
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fungsgesetz entspricht.
3. RSK-Stellungnahme: Vor-
schlag für Anforderungen an die 
Stilllegung im kerntechnischen 
Regelwerk, 15./16.12.2005 (389. 
Sitzung)
4. RSK-Stellungnahme: Geneh-
migungsverfahren zur Stilllegung 
und zum Abbau des Kernkraft-
werkes Obrigheim, 11./12.12.

2007 (404. Sitzung)
5. ESK-Stellungnahme: Stillle-
gung und Abbau des Kernkraft-
werks Obrigheim (KWO), 2. 
Stillegungs- und Abbaugenehmi-
gung, 09.06.2011
6. Leitfaden zur Stilllegung, 
zum sicheren Einschluss und zum 
Abbau von Anlagen oder Anla-
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Im Dezember 1968 wurde in 
Sachsen-Anhalt im Gebiet der 
Altmark rund um die Stadt 
Salzwedel und damit unmit-
telbar an der Grenze zur (al-
ten) Bundesrepublik das 
zweitgrößte Onshore-Erdgas-
feld in Europa entdeckt und in 
den 1960er und 70er Jahren 
mit über 450 Tiefbohrungen 
systematisch erschlossen.
In Spitzenjahren wurden hier 
bis zu 13 Milliarden Kubik-
meter Erdgas gefördert, die 
bis zur Wende über ein Drittel 
des Erdgas-Bedarfs der DDR 
deckten.
Doch das Rohgas aus einer 
Fördertiefe von 3.500 Metern 
war ein sogenanntes Mager-
gas, das zu 63 Prozent aus un-
verwertbarem Stickstoff und 
nur zu 36 Prozent aus brenn-
barem Methan bestand. Gro-
ßes Kopfzerbrechen machten 
insbesondere die sogenannten 
„Nebenkomponenten“, haupt-
sächlich Schwermetalle wie 
Blei und Quecksilber, aber 
auch erhebliche Mengen ra-
dioaktiver Elemente, haupt-
sächlich Radium-226 und 
Radon-222 sowie darüber 
hinaus Radium-228, Blei-210 
und Thorium-228, die im gas-
begleitenden sogenannten
„Lagerstättenwasser“ an die 
Oberfläche gelangten (siehe
„Radioaktive Rückstände bei 
der Öl- und Gasförderung“ in 
Strahlentelex Nr. 562-563/ 
2010, S.7, www.strahlentelex. 
de/Stx_10_562_S07.pdf).

Dass mit dem Erdgas auch

heute weiterhin radioaktive 
Begleitstoffe gefördert wer-
den, wird im Rahmen einer 
Ortsbegehung deutlich: Das 
geeichte Ortsdosisleistungs-
messgerät (GammaScout) 

misst als natürliche Hinter-
grundstrahlung in dieser Re-
gion einen relativ konstanten 
Wert von 0,14 Mikrosievert 
pro Stunde. An der Außensei-
te des Gasrohrs einer noch 
aktiven Erdgasfördersonde 
schnellt die Ortsdosisleistung 
(ODL) in die Höhe von 2,72 
Mikrosievert pro Stunde, also 
das 19fache der natürlichen 
Hintergrundstrahlung.
Das radioaktiv belastete Roh-
gas wird von den einzelnen 

Fördersonden über unterirdi-
sche Pipelines zu sogenannten 
Feldstationen geleitet (hier er-
folgt mit Hilfe von Glykol-
sprühstrecken nur eine erste 
Trocknung des Gases vom 
Großteil des Lagerstättenwas-
sers) und von hier per Pipeline 
zu einer Zentralstation trans-
portiert, in der hauptsächlich 
mit Aktivkohlefiltern die un-
erwünschten Begleitstoffe aus 
dem Erdgas entfernt werden.

Mittlerweile ist das Erdgas-
vorkommen zum größten Teil
erschöpft und der Rückbau 
zahlreicher Fördereinrichtun-
gen hat begonnen. Doch die 
verbliebenen Altlasten der 
Gasförderung strahlen weiter-
hin still und leise und vor al-
lem unbemerkt in der Altmark 
vor sich hin.

Viele gebrauchte Förderrohre, 
in denen sich über die Jahre 
eine Kruste der Nebenkompo-
nenten einschließlich der ra-
dioaktiven Elemente abgela-
gert hat (Inkrustation), werden 
weiterhin in unterschiedlich-
sten Bereichen eingesetzt, 
ohne der radioaktiven Bela-
stung Rechnung zu tragen.

Die sogenannten „Tubinge“ 
wurden und werden zum Bei-
spiel unkontrolliert als Zaun-
pfosten zweckentfremdet, zur
Uferbefestigung von Flüssen 
genutzt oder als Baumaterial 
(zum Beispiel als Dachträger)
verwendet.

Zwei Beispiele für den 
strahlenden Leichtsinn.
Für die Uferbefestigung des 
Flusses Jeetze wurden in der 
Nähe von Salzwedel einige 
Tubinge in den Uferbereich 
gerammt. Die oben offenen 
Rohre strahlen noch heute mit 
bis zu 1,93 Mikrosievert pro 
Stunde, also dem 14fachen der 

Umweltradioaktivität

Strahlende Altlasten der 
Erdgasförderung in der Altmark
Von Alexander Neureuter, Salzwedel

Tabelle:
Ortsdosisleistungen bei strahlenden Zaunpfosten

Messung Ortsdosis-
leistung

Relation zur 
natürlichen 
Hintergrund
-strahlung

Natürliche Hintergrundstrah-
lung im Raum Salzwedel 0,14 µSv/h 1fach

Außenseite eines noch 
aktiven Gasförderrohres 2,72 µSv/h 19fach

Innenseite eines ausran-
gierten Förderrohres, das zur 
Uferbefestigung in die Erde 
gerammt wurde

1,93 µSv/h 14fach

Innenseite eines ausran-
gierten Förderrohres, das als 
Zaunpfahl genutzt wird

17,65 
µSv/h 126fach

Spitzenreiter: Im Innenbereich des Zaunpfahls steigt die 
Ortsdosisleistung spontan auf 17,65 Mikrosievert pro 
Stunde an – das 126fache der Hintergrundstrahlung.


